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Einleitung

Der Gewaltschutz in Geflüchtetenunterkünften muss 
laufend beobachtet und weiterentwickelt werden, 
wenn er wirksam sein soll. Aber Gewaltschutz-Moni-
toring ist äußerst komplex, voraussetzungsreich und 
ressourcenintensiv. Deshalb fällt es häufig unter den 
Tisch oder wird erst zu einem sehr späten Zeitpunkt 
eingeführt.  

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor (kurz: Schutzmoni-
tor) schafft Abhilfe. Er ermöglicht es Geflüchtetenun-
terkünften, ihre Gewaltschutz-Maßnahmen unkom-
pliziert, intuitiv und effizient zu dokumentieren und 
dauerhaft zu beobachten. Der Schutzmonitor ist als 
digitales Instrument konzipiert, welches kontinuier-
lich weiterentwickelt werden und landeseigene Ge-
waltschutzkonzepte mit aufgreifen kann. Er erlaubt 
es den Verantwortlichen nicht nur, ihre Maßnahmen 
zu erfassen und zu verwalten. Er schafft auch die 
Grundlage dafür, den Gewaltschutz umfassend zu 
evaluieren und kontinuierlich zu verbessern. 

Der Schutzmonitor ist zunächst ein Instrument für 
die Gewaltschutz-Verantwortlichen einer jeden 
Geflüchtetenunterkunft, also für die Leitung und, 
sofern vorhanden, für Gewaltschutzbeauftragte 
und -koordinator*innen. Im Alltag nutzen den 
Schutzmonitor Mitarbeitende und Bewohner*innen 
von Geflüchtetenunterkünften. Indem sie sich am 

Monitoring beteiligen, können sie dazu beitragen, 
den Gewaltschutz sowie ihr Zusammenleben und 
-arbeiten zu verbessern. Der Schutzmonitor wird 
zu diesem Zweck den Landesaufnahmebehörden 
angeboten. 

Inhaltlich und strukturell entspricht der Schutz-
monitor höchsten wissenschaftlichen, ethischen, 
datenschutzrechtlichen und gewaltschutzrelevan-
ten Ansprüchen. Zugleich berücksichtigt er die be-
sondere Situation von Geflüchtetenunterkünften, 
einschließlich der institutionellen, personellen, 
rechtlichen, politischen und finanziellen Verhältnis-
se. Nach einer zweijährigen Entwicklungs-, Test- und 
Fertigstellungsphase steht der Schutzmonitor für 
alle Bundesländer zur Verfügung und lässt sich an 
lokale Bedarfe anpassen. 

Im ersten Teil dieser Handreichung beantworten 
wir Fragen zu den Zielen und Hintergründen des 
Schutzmonitors und erläutern, wie er grundsätzlich 
konzipiert ist. Im zweiten Teil der Handreichung ge-
hen wir darauf ein, wie der Schutzmonitor und die 
Monitoring-Ergebnisse genutzt werden können und 
was dabei zu beachten ist. Dabei berücksichtigen wir 
sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des 
Schutzmonitors und des Gewaltschutzmonitorings 
allgemein.

I.

Für Rückfragen und individuelle Beratung erreichen Sie das Projektteam im DeZIM-Institut per E-Mail an 
schutzmonitoring@dezim-institut.de.
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Hintergrund und Ziele

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor setzt auf ein frei-
williges, internes Selbstmonitoring. Er baut auf das 
existierende Engagement für Gewaltschutz in Ge-
meinschaftsunterkünften1 auf und will dieses gezielt 
unterstützen. Mitarbeitende in den Unterkünften 
können die relevanten Daten unkompliziert selbst 
einpflegen. Die Gewaltschutz-Verantwortlichen und 
die Einrichtungsleitungen erhalten die grafisch auf-
bereiteten Ergebnisse automatisch. Diese können 
sie auswerten und den Gewaltschutz entsprechend 
anpassen – immer unter Berücksichtigung der spezi-
fischen Bedingungen ihrer Unterkunft.  

Der Schutzmonitor erhebt die Gewaltschutz-Daten, 
indem die Nutzer*innen regelmäßig feststehende 
Fragebögen ausfüllen. Da er auf diese Art immer 
wieder die gleichen Datenpunkte erfasst, entstehen 
Datenreihen. Dadurch können die Verantwortlichen 
erkennen, wie der Gewaltschutz heute im Vergleich 
zu früheren Erhebungszeiträumen aufgestellt ist. Der 
Datenzugriff bleibt einrichtungsintern und ist so vor 
Datenmissbrauch, politischen Fehlinterpretationen 
oder Manipulationen geschützt.

II.

1	� Als „Gemeinschaftsunterkünfte“ bzw. „Geflüchtetenunterkünfte“ bezeichnen wir in dieser Handreichung Aufnahmeeinrichtungen und  
Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete i.S.v. §§ 47, 53 AsylG.

Was ist Monitoring? 

Monitoring ist eine fest etablierte Praxis, um Veränderungen von Prozessen zu erfassen – in 
Organisationen, in der Wirtschaft, in Behörden und in Nichtregierungsorganisationen. Prozesse 
kontinuierlich und systematisch zu erheben, schafft die Grundlage dafür, sie zu verstehen und zu 
verbessern (Jacobs, Barnett, Ponsford 2010: 36). Monitoring kann für diverse Zwecke und Ziele auf 
viele verschiedene Arten und Weisen durchgeführt werden (Görgens, Kusek 2009). Wichtig dabei 
ist, dass die Möglichkeiten der Organisation, die thematischen Besonderheiten und die Zielsetzung 
berücksichtigt werden. 

Monitoring setzt voraus, dass die Prozesse, die beobachtet werden sollen, langfristig angelegt sind, 
sich wiederholen, messbar sind und angepasst werden können. Zudem bedarf es eines Maßstabs, 
an dem der Prozess gemessen werden kann, beispielsweise bestimmte Standards und Ideale, 
Erwartungen oder Normen. Letztlich handelt es sich bei dem Maßstab um die Antwort auf die 
Frage, was mit dem Prozess erreicht werden soll. Um kontrollieren zu können, ob der Prozess die 
Erwartungen erfüllt, die an ihn gestellt werden, werden anhand des Maßstabs messbare Kennzahlen 
definiert. Diese sogenannten Indikatoren werden regelmäßig gemessen. So lässt sich auch für sehr 
komplexe Prozesse bestimmen, ob sie erwartungsgemäß ablaufen und wie sie sich entwickeln. In 
einem rekursiven Ablauf lässt sich der Prozess nicht nur anpassen, sondern durch das Monitoring 
auch feststellen, ob die Veränderungen zu einer Verbesserung führten.

Wichtig ist, dass Monitoring Grenzen hat: Es ist kein Allheilmittel, sondern lediglich ein Instrument, 
das die Umsetzung eines Prozesses unterstützt. Vergleichbar ist das mit einer Landkarte, die zeigt, 
wo wir stehen und wie wir uns bislang bewegt haben – aber nicht, wie wir von unserem aktuellen 
Standort an unser Ziel kommen, oder ob das Ziel das richtige ist.
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Bundesweite Datenzusammenführungen aus dem 
Monitoring und aggregierte Auswertungen zu wissen-
schaftlichen Zwecken wären allerdings möglich und 
könnten die Datenlage zum Gewaltschutz verbessern.  

Der Schutzmonitor berücksichtigt die besonderen 
Bedingungen, Möglichkeiten und Bedarfe des Ge-
waltschutzes in Geflüchtetenunterkünften. Er kann 
spezifische Vorgaben aus landeseigenen Gewalt-
schutzkonzepten aufgreifen und für verschiedene 
Arten von Unterkünften angewandt werden. An sei-
ner Entwicklung beteiligt waren Praktiker*innen und 
Bewohner*innen von Unterkünften sowie Expert*in-
nen aus der Wissenschaft und rechtebasierten Nicht
regierungsorganisationen. 

II.1 �Wozu dient der DeZIM-Gewaltschutz
monitor und welche Unterkünfte können 
ihn nutzen? 

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor zeigt der Leitung 
und den für Gewaltschutz verantwortlichen Mitar-
beitenden von Gemeinschaftsunterkünften auf,

•	 wo sie in der Umsetzung des Gewalt
schutzes stehen, 

•	 wo sie Fortschritte oder vielleicht auch 
Rückschritte gemacht haben, 

•	 wo es Verbesserungsbedarfe gibt und 
•	 wo Prioritäten gesetzt werden sollten. 

Eingesetzt werden kann der Schutzmonitor in allen 
Geflüchtetenunterkünften – auch dort, wo es bis-
lang keine etablierte Gewaltschutz-Praxis gibt. Der 
Monitor überprüft den aktuellen Stand und bietet 
durch integrierte Hinweise vielfältige Impulse zur Ein-
führung, Etablierung und Verbesserung des Gewalt-
schutzes. Er dient dazu, 

•	 ein Gewaltschutzkonzept und eine struk-
turierte Gewaltschutzpraxis erstmalig zu 
entwickeln, oder 

•	 bestehende Maßnahmen zu erfassen und 
nach Bedarf anzupassen.  

Gewaltschutz ist ein kontinuierlicher Prozess. Dies 
wird auch im Schutzmonitor erfasst und bildet sich 
in dessen Daten ab (s. Abb. 1). So kann nicht nur 

dokumentiert werden, dass der Gewaltschutz weiter-
entwickelt wurde, sondern auch empirisch begründet 
werden, warum er angepasst wurde. Lerneffekte 
werden ebenso sichtbar wie neue Handlungsbedarfe.

II.2 �Warum setzt der DeZIM-Gewaltschutz
monitor auf internes Selbstmonitoring?

Monitoring wird oft dazu genutzt, Institutionen mit-
einander zu vergleichen. Teilweise führen es externe 
Prüfer*innen durch, um zu überwachen, ob eine Ins-
titution bestimmte Standards einhält. Im Unterschied 
dazu sieht der DeZIM-Gewaltschutzmonitor weder 
Vergleiche mit anderen noch eine Kontrolle von au-
ßen vor. Stattdessen können Geflüchtetenunterkünf-
te intern Daten erfassen, diese selbst auswerten und 
ihren Gewaltschutz eigenständig weiterentwickeln. 

Den Schutzmonitor als ausschließlich internes Instru-
ment zu gestalten, war eine bewusste Entscheidung. 
Denn Vergleiche zwischen Institutionen können 
zwar einen starken Anreiz für Verbesserung schaf-
fen, indem sie Akteure aneinander messen und in 
Konkurrenz treten lassen (Jacobs, Barnett, Ponsford 
2010: 42). Damit geht jedoch die Gefahr einher, dass 
„gute“ Daten und Monitoring-Ergebnisse wichtiger 
werden als der Gewaltschutz selbst. Dies kann sogar 
das Monitoring verfälschen, weil sich Einrichtungen 
gegenüber anderen behaupten wollen und daher 
ein Interesse daran haben, dass Fragebögen „richtig“ 
ausgefüllt werden. 

Darüber hinaus setzen Vergleiche zwischen Einrich-
tungen voraus, dass diese tatsächlich vergleichbar 
sind – und dies ist bei Geflüchtetenunterkünften in 
der Regel nicht gegeben. Bereits unterschiedliche 
Größen, Lagen und landesrechtliche Regelungen 
erfordern sowohl einrichtungsspezifische Gewalt-
schutzkonzepte als auch unterschiedliche Schwer-
punktsetzungen im Monitoring. Es entspricht also 
den Realitäten der Einrichtungen, dass der Schutz-
monitor gegenwärtig keine Vergleiche zwischen Ein-
richtungen zulässt.

Demgegenüber könnte eine externe Kontrolle des 
Gewaltschutzes in Geflüchtetenunterkünften sinn-
voll sein: Unbeteiligte Beobachter*innen könnten 
Standards auch gegen Widerstände durchsetzen und 
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Einrichtungen überprüfen, die sich freiwillig nicht an 
einem Monitoring beteiligen würden. Allerdings gibt 
es momentan für ein externes Monitoring von Ge-
flüchtetenunterkünften keine Rechtsgrundlage, die 
Einrichtungen dazu verpflichtet, Gewaltschutzstan-
dards einzuhalten und sich am Monitoring zu betei-
ligen. Außerdem könnten Verstöße gegen Standards 
aktuell nicht geahndet werden. Darüber hinaus ist 
externes Monitoring sehr aufwändig: Eine Monito-
ringinstitution müsste für jede relevante Einrichtung 
regelmäßig Daten erheben, auswerten und, wenn 
nötig, Maßnahmen ergreifen. Das bedeutet auch, 
dass Einrichtungen immer wieder auch sensible Da-
ten herausgeben müssten. 

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor setzt daher auf ein 
internes Selbstmonitoring. Es baut auf das Engage-
ment für Gewaltschutz in Unterkünften auf und will 
es gezielt unterstützen. Das Instrument erlaubt es 
Mitarbeiter*innen in den Unterkünften, die relevan-

ten Daten selbst einzupflegen. Die Gewaltschutz-Ver-
antwortlichen und die Leitungen der Unterkünfte 
können die Daten auswerten. Die Datenerfassung 
wird technisch vereinfacht und die Ausgabe auto-
matisiert. Dies erlaubt es den Verantwortlichen, die 
Ergebnisse im Kontext ihres spezifischen Wissens 
über die Bedingungen der Unterkunft zu interpretie-
ren und entsprechend Anpassungen im Gewaltschutz 
vorzunehmen. 

II.3 �An welchen Standards orientiert sich der 
DeZIM-Gewaltschutzmonitor? 

Gemeinschaftsunterkünfte müssen sich präventiv mit 
Gewaltpotentialen und Bedrohungslagen auseinan-
dersetzen. Hierfür hat die Bundesinitiative Schutz von 
geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften 
Grundsätze entwickelt.2 Auf ihren „Mindeststan-
dards zum Schutz von geflüchteten Menschen in 

Abbildung 1  Gewaltschutz und Gewaltschutz-Monitoring bauen aufeinander auf
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2	� Die Bundesinitiative Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften wurde im Jahr 2016 vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden 
und weiteren Akteuren ins Leben gerufen. Die von der Initiative entwickelten „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in 
Flüchtlingsunterkünften“ sind verfügbar unter: http://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/mindeststandards

http://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/mindeststandards
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Flüchtlingsunterkünften“ (kurz: „Mindeststandards“) 
basiert der DeZIM-Gewaltschutzmonitor. 

Evaluation und Monitoring bilden außerdem selbst 
einen der insgesamt sechs Mindeststandards. Um 
diesen Standard einzuhalten, müssen Geflüchteten-
unterkünfte

„kontinuierlich […] prüfen, inwiefern der Schutz, 
Beistand und die Sicherheit der geflüchteten 
Menschen in den Unterkünften gewährleistet ist 
und entsprechende Qualitätsstandards, Schutz-
maßnahmen und Verfahren eingehalten werden 
und greifen oder ggf. aktualisiert und optimiert 
werden müssen.“ (BMFSFJ 2021, S. 34). 

Monitoring ist also ein zentraler Bestandteil von 
Gewaltschutz und überprüft laufend dessen Umset-
zung. Durch Monitoring wird Gewaltschutz zudem 
dynamisch, da es eine Datengrundlage dafür liefert, 
Konzepte und Maßnahmen weiterzuentwickeln und 
zu verbessern (s. Abb. 1).

II.4 �Wie wurden die Indikatoren entwickelt, 
die der DeZIM-Gewaltschutzmonitor 
überprüft?

Für das Monitoring ist es wichtig, Kriterien dafür 
festzulegen, was guten und effektiven Gewaltschutz 
ausmacht: die Gewaltschutz-Indikatoren. Die Indi-
katoren des DeZIM-Gewaltschutzmonitors basieren 
auf den „Mindeststandards“ und auf empirischer 
Forschung: Wir haben zunächst rund 1.000 Gewalt-
schutz-Indikatoren aus den „Mindeststandards“ ab-
geleitet und anschließend in zwei Unterkünften  
81 Einzel- und Gruppeninterviews in neun Sprachen 
mit Bewohner*innen und 22 Interviews mit Mitar-
beitenden geführt. 

Auf dieser Grundlage haben wir den Gewaltschutz in 
zwei Geflüchtetenunterkünften evaluiert. So wollten 
wir herausfinden, 

•	 wie verschiedene Aspekte des Gewaltschut-
zes in der Praxis wirken, 

•	 welche Maßnahmen besonders effektiv sind, 
und 

•	 welche Herausforderungen bestehen. 

Anhand der Evaluationsergebnisse konnten wir die 
wichtigsten Gewaltschutz-Indikatoren auswäh-
len, ihre Anzahl damit drastisch reduzieren und sie 
schließlich gewichten. Darüber hinaus haben wir 
zusätzliche Indikatoren entwickelt, die sich in der 
Evaluation als besonders relevant herausgestellt 
hatten, aber in den „Mindeststandards“ noch unzu-
reichend berücksichtigt worden waren. Darunter sind 
unter anderem Indikatoren zur Situation in der Kanti-
ne und zu Nachtaktivitäten (siehe Oghalai 2021). Um 
überprüfen zu können, ob die Indikatoren in einer 
Einrichtung erfüllt sind, haben wir Fragen zu ihnen 
entwickelt. Diese sind in den Fragebögen enthalten, 
anhand derer der Schutzmonitor erhebt, wo der Ge-
waltschutz steht und wie er sich entwickelt hat.  

Die Indikatoren und Fragen haben wir kontinuierlich 
mit Mitarbeitenden der Einrichtungen, mit Nichtre-
gierungsorganisationen und Wissenschaftler*innen 
diskutiert und überarbeitet. Aus diesem partizipa-
tiven Evaluations- und Feedbackprozess entstand 
schließlich der DeZIM-Gewaltschutzmonitor.

II.5 Warum sollen sich auch Mitarbeiter*innen 
und Bewohner*innen am Monitoring betei-
ligen?

Monitoring ist kein neutraler Prozess. Bereits die 
Auswahl der Indikatoren und deren Gewichtung 
bestimmen, welche Aspekte des Gewaltschutzes 
besonders berücksichtigt werden. Daher haben wir 
möglichst viele Stimmen und Perspektiven in ihre 
Entwicklung einbezogen, insbesondere die Erfah-
rungen von Bewohner*innen sowie Expertisen aus 
Praxis und Wissenschaft. 

Darüber hinaus ist der DeZIM-Gewaltschutzmonitor 
so konzipiert, dass sich unterschiedliche Mitarbei-
ter*innen-Gruppen an der Datenerhebung beteiligen 
können – und über ein eigenes Modul auch die Be-
wohner*innen. Denn partizipatives Monitoring und 
eine gemeinsame Auswertung der Ergebnisse kön-
nen gerade die Menschen stärken und ermächtigen, 
für deren Sicherheit der Gewaltschutz entwickelt 
wird (Jacobs, Barnett, Ponsford 2010: 40).

Möglichst viele Personengruppen in das Monitoring 
einzubeziehen, eröffnet auch wichtige zusätzliche 
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Perspektiven für die Interpretation der Daten. Im 
DeZIM-Gewaltschutzmonitor können Bewohner*in-
nen per Handy ihre Eindrücke von Gefährdungsla-
gen schildern (s. Abschnitt III.3). Der Schutzmonitor 
verarbeitet diese Daten zusammen mit denen, die 
Mitarbeitenden eingegeben haben. So kann der 
Schutzmonitor 

•	 verdeckte Effekte und Aspekte des Gewalt-
schutzes aufzeigen, 

•	 es erleichtern, einzelne Maßnahmen einzu-
ordnen und auszuwerten, und

•	 es ermöglichen, bestimmte Gefährdungsla-
gen oder Maßnahmen gezielt und wirkungs-
orientiert zu evaluieren, die durch das Moni-
toring aufgefallen sind (s. Abschnitt III.7).  

Bei partizipativem Monitoring und gemeinsamer 
Evaluation sollte grundsätzlich sensibel mit den Mit-
arbeiter*innen, Dienstleister*innen, Ehrenamtlichen 
und Bewohner*innen vor Ort umgegangen werden. 
Ihre unterschiedlichen Erfahrungen können entschei-
dend sein, um Wissen, Fähigkeiten und Vertrauen 
rund um den Gewaltschutz aufzubauen. 

II.6 �Warum ist der DeZIM-Gewaltschutz
monitor digital?

Gewaltschutz-Monitoring bedeutet, kontinuierlich 
zu überprüfen, wie Maßnahmen umgesetzt und an 
neue Umstände angepasst werden. Hierzu müssen 
bestimmte Daten regelmäßig, einheitlich und lang-
fristig erhoben und ausgewertet werden. Dies ist 
eine komplexe, technisch, organisatorisch und daten-
schutzrechtlich herausfordernde Aufgabe, der ein di-
gitales Instrument am besten gerecht werden kann.

Als Website-Anwendung ist der DeZIM-Gewalt-
schutzmonitor einfach zu handhaben: Unterschied
liche Mitarbeiter*innengruppen sowie Bewohner*in-
nen beantworten Fragebögen und bringen so ihr 
Wissen ein. Ihre Antworten bilden die Datengrund-
lage des Monitorings. Gewaltschutz-Verantwortliche 
können die eingetragenen Antworten sofort erfas-
sen: Der Schutzmonitor übersetzt sie in Tabellen und 
Diagramme. Dadurch haben die Verantwortlichen 
stets einen Überblick über die Situation in ihrer Un-
terkunft. Die digitale Datenerhebung gewährleistet 

darüber hinaus, dass alle Informationen an einer 
Stelle gesammelt werden, von der Umsetzung des 
Gewaltschutzes über Gewaltvorfälle bis hin zu Bele-
gungs- und Personaldaten.

Durch das digitale Format berücksichtigt der 
DeZIM-Gewaltschutzmonitor die Komplexität des 
Gewaltschutzes und ist gleichzeitig intuitiv und res-
sourcenschonend zu bedienen. Der Schutzmonitor 
basiert auf Indikatoren, die aus den „Mindeststan-
dards“ entwickelt wurden (s. Abschnitte II.3 und II.4). 
Die Ergebnisse des Monitorings werden den sechs 
Mindeststandards zugeordnet und im Dashboard 
(s. Abschnitt III.4) entsprechend präsentiert. Zur 
Datenerhebung füllen die Mitarbeitenden einfache 
Fragebögen zu für sie relevanten Themen aus, bei-
spielsweise „Kinder und Jugendliche“ oder „bauliche 
Maßnahmen“. Der Schutzmonitor verbindet also die 
„Mindeststandards“ als konzeptionelle Grundlage 
des Gewaltschutzes mit der Praxis in einer Geflüchte-
tenunterkunft.
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Nutzung

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor ist leicht zu hand-
haben: Die meisten Nutzer*innen müssen lediglich 
Fragebögen ausfüllen. Im Folgenden gehen wir auf 
datenschutzrechtliche Aspekte ein und erläutern, 
wie Daten eingegeben und Ergebnisse dargestellt 
werden. Außerdem beschreiben wir die Weiterver-
arbeitungs- und Auswertungsmöglichkeiten.

III.1 �Wie gewährleistet der DeZIM-Gewalt-
schutzmonitor den Datenschutz und 
schützt vor unberechtigten Zugriffen?

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor erfüllt bei der Da-
tenerhebung und -verarbeitung die Vorschriften der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Personen-
bezogene Daten werden grundsätzlich nicht erho-
ben. Informationen, die Rückschlüsse auf Einzelper-
sonen zulassen, etwa Daten zu Belegung, Personal 
und Gewaltvorfällen, werden zudem nur aggregiert 
erfasst. Hiervon ausgenommen sind personenbe-
zogene Daten, die ausschließlich für die Erstellung 

der Nutzer*innenprofile erforderlich sind. Bewoh-
ner*innen erhalten keine Nutzer*innenprofile, 
können aber einen für sie vorgesehenen Fragebo-
gen ausfüllen (siehe III.2.4). Aus Datenschutz- und 
Sicherheitsgründen können sie dort keinen freien 
Text eingeben. Auch Informationen zu ihrer Person 
werden nur sehr begrenzt abgefragt, konkret nur 
Geschlecht, Altersgruppe, Dauer der Unterbringung 
und Schutzbedarf nach Selbsteinschätzung.

Auf die Daten einer Einrichtung zugreifen können 
nur ausdrücklich dazu befugte Personen. Die admi-
nistrative Gesamtverwaltung obliegt dem Anbieter 
des Schutzmonitors, etwa der Landesaufnahmebe-
hörde, auf deren Server der Schutzmonitor und die 
Datenbanken in der Regel liegen (s. Abschnitt III.8). 
Auf die Datenbank kann nur der*die Datenbank-Ad-
ministrator*in zugreifen. Den einzelnen Geflüchteten
unterkünften wird das Programm jeweils für ihre eige-
ne Einrichtung mit eigenen Administrativrechten zur 
Verfügung gestellt (s. Abb. 2). Für die Serversicherheit 
ist der jeweilige Host verantwortlich.

III.

Ministerium

Systemadministrator*in

Geflüchteten-

unterkunft 1

Administrator*in Administrator*in

Nutzer*in 1 Nutzer*in 2 Nutzer*in 1 Nutzer*in 2

Abbildung 2  Nutzer*innenprofile und Zugriff
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Geflüchteten-

unterkunft 2
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III.2 �Welche Nutzer*innen haben welche  
Zugriffsrechte?

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor sieht diese  
Nutzer*innen-Gruppen vor: 

	 1. Systemadministrator*in

•	 In der Regel auf Ministeriums-Ebene ange-
siedelt

•	 Ist zuständig für das Anlegen von Unter-
kunftsprofilen

•	 Ist zuständig für das Anlegen der Profile von 
lokalen Administrator*innen und verknüpft 
diese mit den entsprechenden Unterkünften

•	 hat keinen Zugriff auf inhaltliche Aspekte der 
Applikation 

 

	 2. Lokale Administrator*in 

•	 In der Regel Einrichtungsleitung oder 
Gewaltschutzkoordinator*in; es kann nur 
ein*e Administrator*in angelegt werden, 
ein*e Administrator*in kann aber mehreren 
Unterkünften zugeordnet sein

•	 Erhält Administrativrechte von der System
administration

•	 Erstellt und verwaltet alle weiteren 
Nutzer*innenprofile

•	 Kann auf alle Bereiche des Schutzmonitors 
zugreifen

•	 Ist zuständig für Auswertung und Inter
pretation der Daten

•	 Ist zuständig für das Versenden der Frage-
bögen via E-Mail an die entsprechenden 
Adressaten*innen und auch für die Erstel-
lung der QR-Codes für den Bewohner*in
nen-Fragebogen 

	  
 
	 3. Nutzer*innen  

•	 In der Regel Gewaltschutzkoordinator*in 
und für den Gewaltschutz (mit-)verantwort-
liche Mitarbeitende; es können beliebig viele 
Nutzer*innenprofile angelegt werden

•	 Erhalten Zugangsdaten per E-Mail, sobald 
die lokale Administration ihr Profil ange-
legt hat; die Administration muss die Zu-
gangsberechtigung jährlich bestätigen

•	 Können auf alle Daten, Visualisierungen 
und Fragebögen des Schutzmonitors zu-
greifen

•	 Sind zuständig für Auswertung und Inter-
pretation der Daten 

 

	 4. Mitarbeitende 

•	 Verfügen nicht über eigene Nutzer*innen-
profile

•	 Erhalten per E-Mail Links zu den für sie rele-
vanten Fragebögen 

•	 Können ausschließlich im Erhebungszeitraum 
auf für sie relevante Fragebögen zugreifen 
und diese beantworten (s. Abschnitt III.3)

•	 Sind für das Ausfüllen der für sie vorgesehe-
nen Fragebögen verantwortlich 

 

	 5. Bewohner*innen 

•	 Verfügen nicht über eigene Nutzer*innen-
profile

•	 Erhalten über einen QR-Code anonymen Zu-
gang zum Bewohner*innen-Fragebogen 

•	 Können den Bewohner*innen-Fragebogen 
jederzeit beantworten
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Die Systemadministration legt das Profil der loka-
len Administration an und ordnet es der entspre-
chenden Unterkunft bzw. den entsprechenden 
Unterkünften zu. 

Die lokale Administration legt alle Nutzer*innen-
profile innerhalb ihrer Unterkunft an, kann einer 
Person ihren Zugang jederzeit wieder entziehen und 
muss alle Zugangsberechtigungen jährlich bestäti-
gen. Nur die lokale Administration hat Zugriff auf 
den Bereich des Schutzmonitors, in dem die Profile 
verwaltet werden. Die Verwaltung ist einfach gestal-
tet, so dass beispielsweise auch Einrichtungsleitun-
gen mit wenigen Vorkenntnissen als lokale Adminis-
trator*innen fungieren können.

Der Zugriff auf den Schutzmonitor ist für die lokale 
Administration und die Nutzer*innen durch eine 
2-Faktor Authentifizierung geschützt: Sie müssen 
ihr Passwort eingeben und anschließend einen 
Code, den sie per E-Mail erhalten. Dieser Code ist 
nur 15 Minuten lang gültig. Das erschwert unbe-
rechtigte Zugriffe auch dann erheblich, wenn Dritte 
das Passwort einer Person kennen.

Bewohner*innen können über einen QR-Code mit 
ihren Smartphones oder Tablets auf den Bewoh-
ner*innen-Fragebogen zugreifen. Die QR-Codes er-
halten sie von den Mitarbeitenden, zum Beispiel bei 
ihrer Ankunft oder in regelmäßigen Abständen. Die 
Codes sind nur einmal verwendbar. Dadurch wird 
vermieden, dass die Ergebnisse verzerrt werden, 
weil einzelne Bewohner*innen den Fragebogen 
mehrmals hintereinander ausfüllen. Zugleich kann 
ein QR-Code nicht auf eine Person zurückgeführt 
werden, was den Datenschutz gewährleistet.

III.3 �Wie werden die Gewaltschutz-Daten 
erfasst?

Die Daten für das Monitoring werden online über 
Fragebögen erhoben (s. Abb. 3, Abb. 4). Um diese 
auszufüllen, benötigen die Nutzer*innen lediglich 
einen internetfähigen Computer, ein Tablet oder ein 
Smartphone. 

Die lokale Administration kann über das Menü des 
DeZIM-Gewaltschutzmonitors auf alle Fragebögen 

zugreifen. Diese erfassen sowohl themen- und 
aufgabenspezifische Aspekte des Gewaltschutzes 
(z.B. Umgang mit Gewalt, Qualifizierung von Mit-
arbeitenden) als auch Grunddaten (Personal- und 
Belegungsdaten, Gewaltvorkommnisse). 

Die Gewaltschutz-Verantwortlichen können die 
einzelnen Fragebögen per E-Mail an die Mitarbei-
tenden weiterleiten, die für das jeweilige Thema 
verantwortlich sind (z.B. für Personal, für bauliche 
Maßnahmen). So können die zuständigen Personen 
die für sie relevanten Fragen schnell beantworten 
und es ist gewährleistet, dass ihre Expertise und 
Sichtweise in das Monitoring eingehen.

Die themen- und aufgabenspezifischen Fragebögen 
müssen einmal pro Quartal ausgefüllt werden, die 
Fragebögen zu den Grunddaten monatlich. Die je-
weiligen Fragebögen können im Zeitraum von zwei 
Wochen vor bis vier Wochen nach Fristablauf an 
die zuständigen Mitarbeitenden weitergeleitet und 
ausgefüllt werden. Anhand von farblichen Markie-
rungen ist im Schutzmonitor erkennbar, ob ein Fra-
gebogen bereits verschickt und ausgefüllt wurde.

Darüber hinaus können die Bewohner*innen ständig 
den separaten Bewohner*innen-Fragebogen ausfül-
len. Sie geben an, wie ihr Sicherheitsempfinden ist 
und welche Gefährdungslagen sie wahrnehmen. Der 
Fragebogen liegt in verschiedenen Sprachen vor und 
ermöglicht quantitative Einstufungen: Die Bewoh-
ner*innen können auf Skalen von 1 (sehr schlecht/
sehr unsicher) bis 10 (sehr gut/sehr sicher) bewer-
ten, wie sie unterschiedliche Aspekte ihrer Unter-
bringung einschätzen und wie sicher oder unsicher 
sie sich in verschiedenen Situationen fühlen. Die 
Befragungsergebnisse werden laufend im Hinter-
grund gespeichert. Aber der Schutzmonitor macht 
sie erst dann zugänglich und visualisiert sie auf dem 
Dashboard, wenn mindestens zehn Bewohner*innen 
den Fragebogen ausgefüllt haben. Das gewährleistet 
die Anonymität der Teilnehmer*innen.

III.4 Was zeigt das Dashboard?

Nach dem Einloggen gelangen Administrator*in 
und Nutzer*innen auf das Dashboard des DeZIM-
Gewaltschutzmonitors. Es bietet einen Überblick 
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Abbildung 3  Voransicht eines Fragebogens im DeZIM-Gewaltschutzmonitor.

Abbildung 4 � Die Gewaltschutz-Verantwortlichen versenden die Fragebögen über den DeZIM-Gewalt-
schutzmonitor an die Mitarbeitenden, die für den abgefragten Bereich zuständig sind.
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Abbildung 5 � Die Netz-Visualisierung im Dashboard des DeZIM-Gewaltschutzmonitors zeigt, 
wie sich der Gewaltschutz in den letzten vier Quartalen entwickelt hat.3
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Die Netz-Visualisierung zeigt, wie umfassend jeder 
der sechs Mindeststandards in den vergangenen 
vier Quartalen umgesetzt wurde. Dafür gewichtet 
der Schutzmonitor die zu den einzelnen Mindest-
standards erhobenen Daten danach, wie relevant 
sie für einen umfassenden Gewaltschutz sind. 

Besonders relevante Maßnahmen, die besonders 
gut und umfassend umgesetzt wurden, tragen zu 
einem hohen Wert für den jeweiligen Mindeststan-
dard bei. Ein hoher Wert zeigt eine besonders gute 
Umsetzung an und wird als Punkt am äußeren Rand 
des Netzes abgebildet. Je größer das zwischen den 

3	� Die Visualisierungs-Beispiele in den Abbildungen 5, 6 und 7 basieren auf Trainingsdaten.

darüber, wie der Gewaltschutz in der Unterkunft 
aktuell umgesetzt ist. Eine Netz-Visualisierung 
fasst die Monitoring-Ergebnisse der letzten vier 
Quartale zusammen. So sind auch Veränderungen 
im zeitlichen Verlauf erkennbar. Die Visualisierung 
in Abb. 5 zeigt beispielsweise: Die Unterkunft 

hatte den Mindeststandard „Interne Strukturen 
und externe Kooperation“ im ersten Quartal 2020 
nur begrenzt umgesetzt. Im Jahresverlauf ver-
besserte sie die Umsetzung kontinuierlich, bis sie 
im vierten Quartal 2020 den bestmöglichen Wert 
erreichte.
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Abbildung 6 � Visualisierung von Antworten auf Fragen, die den Schutz der Privatsphäre der Bewohner*in
nen betreffen. Die Antworten fließen in die Auswertung der Umsetzung von Mindeststan-
dard 5, „Menschenwürdige, schützende und fördernde Rahmenbedingungen“, ein.

sechs Ecken aufgespannte Feld ist, desto umfassen-
der ist der Gewaltschutz in der Unterkunft. 

Wenn die Datenpunkte einzelner Mindeststan-
dards weiter innen liegen, sollte der Gewaltschutz 
in diesem Bereich ergänzt und verstärkt werden. 
Auf welche Aspekte die Verantwortlichen dabei 
achten sollten, zeigen die Visualisierungen und 
Daten zum jeweiligen Mindeststandard. Auf diese 
können die Verantwortlichen direkt unter der 
Netz-Visualisierung oder über das Menü zugreifen.

III.5 �Wie stellt der DeZIM-Gewaltschutzmonitor  
die Monitoring-Daten dar?

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor ordnet die 
Fragebogen-Ergebnisse automatisch den sechs 
Mindeststandards sowie, wenn vorhanden, Gewalt-
schutzvorgaben der Länder zu und stellt diese auf 
Unterseiten detailliert dar. Die Unterseiten können 
zugriffsberechtigte Nutzer*innen über das Menü 
und das Dashboard auswählen. Zusätzlich abrufbar 
sind die Grunddaten zu Personal, Belegung und 
Gewaltvorkommnissen und die Daten aus der Be-

wohner*innenbefragung, sobald mindestens zehn 
Bewohner*innen den Fragebogen ausgefüllt haben.

Auf den Unterseiten gibt der Schutzmonitor auch 
Visualisierungen aus. Diese veranschaulichen zeit-
liche Entwicklungen und die Umsetzung einzelner 
Gewaltschutzmaßnahmen. Außerdem ermöglichen 
sie es, Vergleiche zwischen Zuständigkeiten, Berei-
chen oder Betroffenen zu ziehen. Weil die Moni-
toring-Ergebnisse in Grafiken übersetzt werden, 
können die Nutzer*innen sie intuitiv erfassen.

Ein Visualisierungstyp sind Balkendiagramme, bei 
denen die Höhe der jeweiligen Balken anzeigt, wie 
umfassend bestimmte Maßnahmen aktuell umge-
setzt sind. Beispielsweise zeigt das Diagramm zum 
Schutz der Privatsphäre in Abb. 6 den Umsetzungs-
stand von Schutz-Maßnahmen wie bauliche Maß-
nahmen oder die Möglichkeit für Bewohner*innen, 
Besuch in Privaträumen zu empfangen. Dabei kön-
nen die Daten aus unterschiedlichen Fragebögen 
stammen. Indem Quartale nebeneinanderstehen 
oder über ein Auswahlfeld nacheinander angezeigt 
werden können, sind zugleich die zeitlichen Ent-
wicklungen in dem Bereich ersichtlich.
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Andere Visualisierungen zeigen als verschiedenfar-
bige Graphen Entwicklungen an, in Abb. 7 beispiels-
weise, an welchen Orten es über einen bestimmten 

Zeitraum zu Gewalt kam. Dadurch können die Ver-
antwortlichen Konfliktorte erkennen – und auch, ob 
sich diese saisonal verschieben.

Abbildung 7 � Visualisierung von Antworten zu Fragen danach, an welchen Orten es zu Gewalt kommt. 
Die Antworten fließen in die Auswertung der Gewaltvorkommnisse ein.
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III.6 �Wie können die Monitoring-Daten aus-
gewertet werden – und was ist dabei zu 
beachten?

Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor ermöglicht es, 
zentrale Indikatoren des Gewaltschutzes in einer 
Geflüchtetenunterkunft strukturiert zu erfassen, 
zu verwalten und zu visualisieren. Da die wich-
tigsten Daten bereits auf dem Dashboard grafisch 
dargestellt werden, können die Zugriffsberechtig-
ten schnell erfassen, wie es aktuell um den Ge-
waltschutz bestellt ist – und auch Veränderungen 
und Zusammenhänge erkennen. Dadurch gibt der 
Schutzmonitor Hinweise darauf, mit welchen Maß-
nahmen die Verantwortlichen den Gewaltschutz 
weiter verbessern können. 

Allerdings kann der Schutzmonitor nicht beantwor-
ten, wie genau eine Maßnahme umgesetzt werden 
muss und warum genau der Gewaltschutz in der 
Einrichtung erfolgreich ist oder nicht.

Vielmehr erfüllt der Schutzmonitor zwei Funktionen:
 

1. Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor veranschau-
licht, wie allgemeine Maßnahmen des Gewalt-
schutzes umgesetzt werden und wie sie sich entwi-
ckeln. 
 
Die allgemeinen Maßnahmen orientieren sich an den 
„Mindeststandards“ und, wenn vorhanden, an den 
Gewaltschutzvorgaben des jeweiligen Bundeslandes. 
Diese basieren wiederum auf Fachwissen zum Ge-
waltschutz, das weder erschöpfend noch konkret auf 
spezifische Einrichtungen bezogen ist. Das bedeutet, 
dass einzelne Maßnahmen an die konkreten Gege-
benheiten vor Ort angepasst werden müssen oder 
für einzelne Einrichtungen gar nicht relevant sind.  
 
Darüber hinaus müssen alle Maßnahmen so umge-
setzt werden, dass sie ihren Zweck auch erfüllen 
können. Aber ob dies tatsächlich geschehen ist, er-
kennt der Schutzmonitor nicht. Der Schutzmonitor 
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kann etwa dokumentieren, ob es in der Einrichtung 
eine*n LSBTI*-Beauftragte*n gibt, aber nicht, wie 
die Person ihre Schutzaufgaben wahrnimmt. Mit an-
deren Worten: Auch Gewaltschutzmaßnahmen, 
die formal vollständig umgesetzt sind und im 
Schutzmonitor den bestmöglichen Wert erreichen, 
müssen unter Umständen den spezifischen Gege-
benheiten vor Ort angepasst werden. Und sie soll-
ten regelmäßig in ihrer tatsächlichen Wirkung eva-
luiert werden (siehe III.7). Anpassungen sind oft 
auch dann erforderlich, wenn sich einrichtungsin-
terne, gesellschaftliche, rechtliche oder politische 
Veränderungen ergeben.  

2. Der DeZIM-Gewaltschutzmonitor dokumen-
tiert, wie sich Gewaltvorkommnisse und das Si-
cherheitsempfinden der Bewohner*innen entwi-
ckeln. Beides zeigt an, wo der Gewaltschutz noch 
verbessert werden kann und vor welchen Heraus-
forderungen er steht.  
 
Kausale Zusammenhänge zwischen umgesetzten 
Maßnahmen und Gewaltvorfällen oder Sicherheits-
empfinden kann der Schutzmonitor jedoch nicht be-
legen. Dass die Gewaltvorfälle in einem Beobach
tungszeitraum zu- oder abgenommen haben, hängt 
nicht zwangsläufig direkt damit zusammen, dass zu-
vor eine bestimmte Maßnahme eingeführt wurde. 
Man kann auch nicht davon ausgehen, dass gezielte 
Maßnahmen automatisch die Zahl der Vorfälle redu-
zieren oder das Sicherheitsempfinden verbessern.  
 
Gewaltschutzmaßnahmen und tatsächliche Ge-
walt müssen nicht direkt miteinander zusammen-
hängen. Kommt es zu Gewalt, kann das mehrere 
Ursachen haben und von verschiedenen Umstän-
den begünstigt werden. Es ist ebenso möglich, 
dass eine Maßnahme unerwartete Auswirkungen 
auf andere Bereiche, Maßnahmen und Gewaltvor-
fälle hat. 

Zeigt der Schutzmonitor an, dass Gewaltvorfälle 
zunehmen und die Bewohner*innen sich unsicherer 
fühlen als zuvor, sollten die Verantwortlichen dies 
unbedingt ernst nehmen. Sie müssen aber Entwick-
lungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung 
berücksichtigen, wenn sie solche Monitoring-Ergeb-
nisse interpretieren. Hierzu können auch die Perso-
nal- und Belegungsdaten hilfreich sein. 

Generell ist festzuhalten, dass die Daten des 
Schutzmonitors sehr wichtige Hinweise auf 
Entwicklungen und Bedarfe in der Geflüchteten-
unterkunft geben, aber mit Umsicht interpretiert 
werden müssen. Hierzu gehört, dass aus den Daten 
keine kausalen Zusammenhänge abgeleitet werden 
können und dass keine unmittelbaren Vergleiche 
möglich sind, auch nicht im zeitlichen Verlauf. Die 
durch das Monitoring gewonnenen Hinweise auf 
Fortschritte und Defizite müssen orts- und kontext-
abhängig bewertet werden, ehe sie in neue Maßnah-
men übersetzt werden.

Identifizieren Gewaltschutz-Verantwortliche mit 
Hilfe der Monitoring-Daten einen Mangel oder ein 
Problem, sollten sie gemeinsam mit allen Beteilig-
ten Lösungen entwickeln, insbesondere auch mit 
den Bewohner*innen. Im Rahmen eines partizi-
pativen Verfahrens ließe sich ermitteln, ob das 
im Schutzmonitor erfasste Problem tatsächlich als 
solches besteht. Zudem können die Gewaltschutz-
Verantwortlichen dann klären, ob sie die Daten rich-
tig interpretiert und das Problem komplett erfasst 
haben. Schließlich könnten sie auf Basis der Daten 
erörtern, ob die angedachten Gegenmaßnahmen 
geeignet sind oder womöglich zu neuen Herausfor-
derungen führen. 

Daher sollten die Gewaltschutz-Verantwortlichen 
die Ergebnisse des Schutzmonitors regelmäßig 
mit Mitarbeitenden und Bewohner*innen oder 
Bewohner*innen-Räten besprechen und gemein-
sam auswerten. Werden neue Maßnahmen einge-
führt, ist es empfehlenswert, diese im Monitoring 
zu erfassen und ihre Wirksamkeit zu beobachten, 
entweder im bestehenden Schutzmonitor oder 
mit ergänzten Monitoring-Fragen. Hierfür kann 
die Systemadministration auf Landesebene neue 
Indikatoren in den Schutzmonitor einfügen, die 
mit eigenen Fragen erhoben und in der Ausgabe 
visualisiert werden.

III.7 �Warum sollte der Gewaltschutz regelmä-
ßig evaluiert werden?

Nicht alle Gewaltschutz-Herausforderungen lassen 
sich durch Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und 
durch partizipative Interpretationsverfahren lösen. 
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Bei andauernden oder spezifischen Herausforderun-
gen sollten die Gewaltschutz-Verantwortlichen Ex-
pert*innen von außerhalb hinzuziehen, die bestimm-
te Aspekte des Gewaltschutzes evaluieren. 

Davon unabhängig sollte das Monitoring durch 
regelmäßige Evaluationen begleitet werden, denn 
Monitoring und Evaluation bauen aufeinander auf 
und ergänzen einander. Im Rahmen einer Evaluation 
können die Verantwortlichen Entwicklungen, die 
im Schutzmonitor abgebildet sind, einordnen und 
bewerten, um neue Maßnahmen zu entwickeln. 

Evaluationen erfassen detailliert Prozesse und Zusam-
menhänge, indem sie qualitative Daten analysieren. 
Diese stammen aus Dokumentenanalysen, Interviews 
und ethnografischen Beobachtungen. Sie können so 
Aspekte aufdecken, die die standardisierten Monito-
ring-Fragebögen nicht enthalten. Der Schwerpunkt 
einer Evaluation kann auch auf einer bestimmten 
Herausforderung liegen, etwa weil sich im Monitoring 
anhaltende Probleme gezeigt haben. 

Darüber hinaus sollte auch das Gewaltschutz-Moni-
toring selbst im Abstand mehrerer Jahre umfassend 
evaluiert werden. Dies erlaubt es, nicht nur den 
Gewaltschutz, sondern auch das Monitoring immer 
wieder anzupassen und zu verbessern. 

III.8 �Wer betreibt den DeZIM-Gewaltschutz-
monitor und was sind die technischen 
Voraussetzungen dafür?

Die Landesaufnahmebehörden verwalten die Da-
tenbank und den DeZIM-Gewaltschutzmonitor für 
die Bundesländer. Sie erhalten den Schutzmonitor 
und die Datenbank für ein eigenes Hosting und den 
eigenen Betrieb kostenfrei vom DeZIM-Institut. Der 
Schutzmonitor kann bei Bedarf angepasst werden, 
beispielsweise können landeseigene Gewaltschutz-
konzepte integriert werden. 

Die Landesaufnahmebehörde stellt den Schutzmo-
nitor dann einzelnen Geflüchtetenunterkünften zur 
Verfügung. Um ihn zu nutzen, greifen diese auf den 
Landesserver zu.4 

Die technische Grundlage für das Hosting des 
DeZIM-Gewaltschutzmonitors bilden ein Vue.js1 
Frontend, ein FastAPI2 Backend und eine 
PostgreSQL3 Datenbank. Die Applikation besteht 
also aus drei Teilen. Alle Technologien sind Open-
Source lizensiert und frei verfügbar, sodass keine 
weiteren Lizenzkosten anfallen. Die Applikation 
wird mit Hilfe von Docker bereitgestellt, sodass sie 
einfach in verschiedenen Umgebungen installiert 
werden kann.

4	� Eine zentrale Auswertung der Datenbank durch die zuständige Landesbehörde wäre unter Umständen möglich. Aber aus Gründen der man-
gelnden Kohärenz und unterschiedlicher Kontexte der Daten wird hiervon abgeraten (s. Abschnitt II.2).

Weitere technische Hinweise stellt das DeZIM-Projektteam gerne bereit, Anfragen können per E-Mail an 
schutzmonitoring@dezim-institut.de gerichtet werden.

mailto:schutzmonitoring@dezim-institut.de
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durchweg der Projektbeirat, bestehend aus Prof. Dr. 
Ulrike Krause, Prof. Dr. Ludger Pries und Prof. Dr. Anja 
Weiss, beraten. 

Unser ganz besonderer Dank gilt allen Mitarbeiten-
den und Bewohner*innen der Pilotstandorte, mit de-
nen wir Interviews zum Gewaltschutz geführt haben 
und die so den Schutzmonitor mitgeprägt haben. 
Dabei haben wir sehr große und unermüdliche Un-
terstützung durch die Leitungen und die für Gewalt-
schutz Verantwortlichen der Pilotstandorte erhalten, 
die wir aufgrund der Anonymisierung unserer Daten 
nicht namentlich nennen können. 

Der Schutzmonitor wurde im DeZIM-Institut durch 
ein Projektteam entwickelt: Prof. Dr. Sabrina Za-
jak (Abteilungsleitung), Dr. Olaf Kleist (Projektlei-
tung), Dimitra Dermitzaki, Bahar Oghalai (Wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen), Katrina Dees, Sifka 
Frederiksen und Emel Inal (Studentische Hilfskräfte). 
Seine Skalierung und Implementierung betreibt im 
DeZIM-Institut, Abteilung Konsens & Konflikt, das 
Projektteam: Dr. Kristina Seidelsohn (Projektleitung), 
Sifka Frederiksen (Wissenschaftliche Mitarbeiterin), 
Jan-Henrik Böhm de Camargo und Dilara Turan (Stu-
dentische Hilfskräfte). 

Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

IV.
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Das DeZIM-Projektteam berät Sie gerne bei allen Fragen zur Einrichtung und Nutzung des  
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